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Muster und Beispiele für die Anwendung des schiedsgerichtlichen Verfahrens in Wohnungseigentumssachen





Im Grundsatz sollen alle Rechtsstreitigkeiten der Wohnungseigentümer untereinander sowie die Rechtsstreitigkeiten der Wohnungseigentümer mit ihrem Verwalter vor dem Deutschen Ständigen Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen in Leipzig ausgetragen werden. Möglich ist es aber auch das Schiedsgericht zur Einzelfallentscheidung anzurufen (vgl. § 3 des Statuts).



Einzelfallentscheidungen sind denkbar für bestimmte Fallgruppen von Streitigkeiten wie z.B. Zahlungsansprüche der Wohnungseigentümer oder Beschlußanfechtungsverfahren nach §§ 23 Abs. 4, 43 Abs. 1 Nr. 4 WEG.



Grundsätzlich bedarf es vor der Anrufung des Schiedsgerichts einer Schiedsvereinbarung durch die Wohnungseigentümer und durch den Verwalter bzw. eines wirksamen "vereinbarungsersetzenden Mehrheitsbeschlusses".



Zur Erleichterung haben wir nachstehend für alle Fälle Hinweise und Muster für Vereinbarungen� und Beschlüsse gefertigt.



Da es wünschenswert ist zu erfahren, ob und in welchem Umfang sich eine Gemeinschaft für das Schiedsgericht entschieden hat, stehen Musteranschreiben für alle Fälle zur Verfügung. Diese Mitteilungen ersetzen nicht den gesondert zu stellenden Antrag auf Eröffnung eines Schiedsgerichtsverfahrens.



1. Vollanwendung des Schiedsgerichts



a) Vereinbarung in der Gemeinschaftsordnung .



Empfohlen wird folgende Fassung: "Bezüglich der Streitigkeiten zwischen den Wohnungseigentümern untereinander und zwischen den Wohnungseigentümern und dem Verwalter gilt folgendes: 



(folgt Ziffer I bis Ill des Kapitels 4 des Statuts)



b) Gesonderte Vereinbarung der Wohnungseigentümer (nicht in Gemeinschaftsordnung).



Empfohlen wird folgende Fassung:



"Zu Top .............. in der Wohnungseigentümerversammlung vom ............ vereinbaren die Wohnungseigentümer nachstehende Regelung bezüglich der Streitigkeiten zwischen den Wohnungseigentümern untereinander und zwischen den Wohnungseigentümern und dem Verwalter:"



(folgt Ziffer I bis III des Kapitels 4 des Statuts)

Die nachstehend unterzeichnenden Wohnungseigentümer bewilligen und beantragen, diese Vereinbarung als Inhalt des Sondereigentums gem. § 10 Abs. 2 WEG in das Grundbuch einzutragen.



Anmerkung: Zur Eintragung in das Grundbuch ist es erforderlich, daß die Unterschriften aller Wohnungseigentümer gem. § 29 GBO von einem Notar beglaubigt werden. Zweckmäßigerweise ist der Notar zur Versammlung der Wohnungseigentümer einzuladen, um dort die Unterschriftsbeglaubigung vollziehen zu können.



c) Vereinbarungsersetzender Mehrheitsbeschluß.



Empfohlen wird folgender Beschlußvorschlag:



"Zu TOP ......................... in der Wohnungseigentümerversammlung vom	beschließen die Wohnungseigentümer nachstehende Regelung bezüglich der Streitigkeiten zwischen den Wohnungseigentümern untereinander und zwischen den Wohnungseigentümern und dem Verwalter".



(folgt Ziffer I bis lll des Kapitels 4 des Statuts)



Beschlußergebnis:



Anmerkung: Dieser vereinbarungsersetzende Beschluß ist nur wirksam, wenn er nicht angefochten und vom Gericht nicht für unwirksam erklärt wird (§ 23 Abs. 4 WEG).



2. Einzelfallentscheidung für alle Fälle der Zahlungsansprüche. 



a) Vereinbarung der Wohnungseigentümer: Muster 1. 



b) Vereinbarungsersetzender Mehrheitsbeschluß: Muster 2.



3. Einzelfallentscheidung für alle Beschlußanfechtungsverfahren. 



a) Vereinbarung der Wohnungseigentümer: Muster 3. 



b) Vereinbarungsersetzender Mehrheitsbeschluß: Muster 4.



4. Einzelfallentscheidung in einem bestimmten Rechtsstreit. 



a) Vereinbarung der Wohnungseigentümer: Muster 5. 



b) Vereinbarungsersetzender Mehrheitsbeschluß: Muster 6.



5. Schiedsvereinbarung mit Verwalter.



 a) Beschlußvorschlag für Schiedsvereinbarung: Muster 7. 



b) Schiedsvereinbarung: Muster 8.



6. Musterschreiben an das Schiedsgericht.



a) Vereinbarung in Gemeinschaftsordnung zur ausschließlichen Teilnahme am Schiedsverfahren: Muster 9.



b) Gesonderte Vereinbarung der Wohnungseigentümer zur ausschließlichen Teilnahme am Schiedsverfahren: Muster 10.



c) Vereinbarung über Einzelfallentscheidung bezüglich aller Beschlußanfechtungsverfahren: Muster 11.



d) Vereinbarung Einzelfallentscheidung bei Zahlungsansprüchen der Wohnungseigentümer: Muster 12.



e) Vereinbarungsersetzender Mehrheitsbeschluß zur ausschließlichen Teilnahme am Schiedsverfahren: Muster 13.



f) Vereinbarungsersetzender Mehrheitsbeschluß für Einzelfallentscheidung bei Beschlußanfechtung: Muster 14.



d) Vereinbarungsersetzender Mehrheitsbeschluß für alle Einzelfallentscheidung bei Zahlungsansprüchen der Wohnungseigentümer: Muster 15.



e) Vereinbarungsersetzender Mehrheitsbeschluß für Einzelfallentscheidung in einem bestimmtem Rechtsstreit: Muster 16.



Taucha. den 30. April 1998



�(Muster 1)



Vereinbarung: Einzelfallentscheidung durch Schiedsgericht für alle Fälle von Zahlungsansprüchen der Wohnungseigentümer untereinander



Zu TOP ........ der Wohnungseigentümerversammlung vom ...................... vereinbaren die Wohnungseigentümer untereinander, daß sie bei gerichtlicher Durchsetzung von Zahlungsansprüchen der Wohnungseigentümer, insbesondere wegen rückständiger Hausgelder und Leistungen nach § 28 Abs. 2 und 5 WEG, ausschließlich die Entscheidung des Deutschen Ständigen Schiedsgerichts für Wohnungseigentumssachen in Leipzig suchen.



Die nachstehend unterzeichnenden Wohnungseigentümer bewilligen und beantragen, diese Vereinbarung als Inhalt des Sondereigentums gem. § 10 Abs. 2 WEG in das Grundbuch einzutragen.



Anmerkung: Zur Eintragung in das Grundbuch ist es erforderlich, daß die Unterschriften aller Wohnungseigentümer gem. § 29 GBO von einem Notar beglaubigt werden. Zweckmäßigerweise ist der Notar zur Versammlung der Wohnungseigentümer einzuladen, um dort die Unterschriftsbeglaubigung vollziehen zu können.





(Muster 2)



Beschlußvorschlag: Einzelfallentscheidung für alle Fälle von Zahlungsansprüchen der Wohnungseigentümer untereinander



Zu TOP ........ in der Versammlung vom ........... beschließen die Wohnungseigentümer, bei gerichtlicher Durchsetzung von Zahlungsansprüchen der Wohnungseigentümer gegen einen anderen Wohnungseigentümer, insbesondere bei rückständigen Hausgeldern und Leistungen nach § 28 Abs. 2. und 5 WEG, grundsätzlich und ausschließlich die Entscheidung des Deutschen Ständigen Schiedsgerichts für Wohnungseigentumssachen in Leipzig zu beantragen.



Beschlußergebnis:................................................................................................................



Anmerkung: Dieser "vereinbarungsersetzende Mehrheitsbeschluß" ist nur wirksam, wenn er nicht angefochten und vom Gericht nicht für unwirksam erklärt wird (§ 23 Abs. 4 WEG).





(Muster 3)



Vereinbarung: Einzelfallentscheidung durch das Schiedsgericht für alle Beschlußanfechtungsverfahren



	Zu TOP ......... in der Versammlung vom ................. vereinbaren die Wohnungseigentümer untereinander, im Falle eines Antrags auf Ungültigkeitserklärung eines Wohnungseigentümerbeschlusses nach §§ 23 Abs. 4,43 Abs. 1 Nr. 4 WEG ausschließlich die Entscheidung des Deutschen Ständigen Schiedsgerichts für Wohnungseigentumssachen in Leipzig zu beantragen. Es gilt auch hier die Monatsfrist des § 23 Abs. 4 WEG.



Die nachstehend unterzeichnenden Wohnungseigentümer bewilligen und beantragen, diese Vereinbarung als Inhalt des Sondereigentums gem. § 10 Abs. 2 WEG in das Grundbuch einzutragen.



Anmerkung: Zur Eintragung in das Grundbuch ist es erforderlich, daß die Unterschriften aller Wohnungseigentümer gem. § 29 GBO von einem Notar beglaubigt werden Zweckmäßigerweise ist der Notar zur Versammlung der Wohnungseigentümer einzuladen, um dort die Unterschriftsbeglaubigung vollziehen zu können.



(Muster 4)



Beschlußvorschlag: Einzelfallentscheidung für alle Beschlußanfechtungsverfahren



	Zu TOP ......... in der Versammlung vom .............. beschließen die Wohnungseigentümer, daß sie im Falle eines Antrags auf Ungültigkeitserklärung eines Wohnungseigentümerbeschlusses nach §§ 23 Abs. 4, 43 Abs. 1 Nr. 4 WEG grundsätzlich und ausschließlich die Entscheidung des Deutschen Ständigen Schiedsgerichts für Wohnungseigentumssachen in Leipzig herbeiführen. Es gilt auch hier die Monatsfrist des § 23 Abs. 4 WEG.



Beschlußergebnis:.......................................................................................................................



Anmerkung: Dieser "Vereinbarungsersetzende Mehrheitsbeschluß" ist nur wirksam' wenn er nicht angefochten und vom Gericht nicht für unwirksam erklärt wird.





(Muster 5)



Vereinbarung: Einzelfallentscheidung in einem bestimmten Rechtsstreit



Zu TOP ......... in der Versammlung vom .................... vereinbaren die Wohnungseigentümer im 

	Streit zwischen ..................................... über ausschließlich das Deutsche Ständige Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen in Leipzig zur Streitschlichtung anzurufen. 



Auf die Eintragung dieser Vereinbarung als Inhalt des Sondereigentums im Grundbuch wird

verzichtet.





(Muster 6)



Beschlußvorschlag: Einzelfallentscheidung in einem bestimmten Rechtsstreit.



TOP in der Versammlung vom .......................... beschließen die Wohnungseigentümer im ausschließlich das Deutsche Ständige Schiedsgericht in Wohnungseigentumssachen in Leipzig zur Streitschlichtung anzurufen.



Beschlußergebnis:...................................................................................................................



Dieser "Vereinbarungsersetzende Mehrheitsbeschluß" ist nur wirksam, wenn er nicht angefochten wird.





(Muster 7)



Beschlußvorschlag: Schiedsvereinbarung mit dem Verwalter



Gemäß Vereinbarung vom ............. (Gemeinschaftsordnung § ....... vom ........) beschließen die Wohnungseigentümer mit dem Verwalter 	eine Schiedsvereinbarung zu treffen, mit der dieser verpflichtet wird, bei Streitigkeiten in Wohnungseigentumssachen gem. § 43 Abs. 1 Nr. 2 und 4 WEG ausschließlich die Zuständigkeit des Deutschen Ständigen Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen in Leipzig anzuerkennen, soweit er von dem Streit betroffen ist. Der/Die Verwaltungsbeiratsvorsitzende Herr/Frau...........................	(gegebenenfalls ein anderer Wohnungseigentümer) wird hiermit ermächtigt, die entsprechende Vereinbarung in einer gesonderten Urkunde mit dem Verwalter zu treffen.



Beschlußergebnis:............................................................................................................



(Muster 8)



Schiedsvereinbarung mit dem Verwalter



Die Wohnungseigentümer (Bezeichnung) haben mit Beschluß zu TOP ............. in der Versammlung vom .................... entschieden, mit dem Verwalter (Bezeichnung und Adresse) eine Schiedsvereinbarung zu treffen. Zum Abschluß nachstehender Vereinbarung ist nach dem gleichen Beschluß der/die Verwaltungsbeiratsvorsitzende, Herr/Frau .............. (gegebenenfalls ein anderer Wohnungseigentümer) ermächtigt.



Der Verwalter erklärt bei Streitigkeiten in Wohnungseigentumssachen gem. § 43 Abs. 1 Nr. 2 und 4 WEG, soweit er davon betroffen ist, diese ausschließlich vor dem Deutschen Ständigen Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen in Leipzig auszutragen.



Ort, den.........



Für die Wohnungseigentümergemeinschaft



(Verwaltungsbeiratsvorsitzende/r)



Für den Verwalter



(Name)





(Muster 9)



An das Deutsche Ständige Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen in Leipzig Richard�Bogue�Str. 2



04425 Taucha bei Leipzig



Ort, den



Betr.: Ständiges Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen (Vereinbarung in Gemeinschaftsordnung zur ausschließlichen Teilnahme am Schiedsverfahren)



Die Wohnungseigentümergemeinschaft in ............. Straße ........................... hat in der Gemeinschaftsordnung vom ........... vereinbart, in allen Streitigkeiten nach § 43 Abs. 1. Nr. 1, 2 und 4 WEG grundsätzlich das Deutsche Ständige Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen in Leipzig zur Streitschlichtung in Anspruch zu nehmen. Die Teilungserklärung .......................... wurde am ............................. in das Grundbuch eingetragen.



Folgende Unterlagen werden übersandt:



Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung in Kopie



Schiedsvereinbarung mit dem Verwalter vom ...................................................... in Kopie



�(Muster 10)



An das Deutsche Ständige Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen in Leipzig Richard�Bogue�Str. 2



04425 Taucha bei Leipzig



Ort, den



Betr.: Ständiges Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen (Gesonderte Vereinbarung zur ausschließlichen Teilnahme am Schiedsverfahren).



Die Wohnungseigentümergemeinschaft in .................... Straße ............. hat zu TOP .......... in der ............. Versammlung vom 	vereinbart alle Streitigkeiten der Wohnungseigentümer grundsätzlich und ausschließlich vor dem Deutschen Ständigen Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen in Leipzig auszutragen. Diese Vereinbarung wurde als Inhalt des Sondereigentums am in das Grundbuch eingetragen.



Folgende Unterlagen werden übersandt:



� Vereinbarung zu TOP ...... der Versammlung vom .................................................. in Kopie



� Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung vom ............................................... in Kopie

Schiedsvereinbarung mit dem Verwalter vom ............................................................ in Kopie





(Muster 11 )



An das Deutsche Ständige Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen in Leipzig Richard�Bogue�Str. 2



04425 Taucha bei Leipzig



Ort, den



Betr.: Ständiges Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen (Vereinbarung über Einzelfallentscheidung bezüglich aller Beschlußanfechtungsverfahren) .



Die Wohnungseigentümergemeinschaft in ............... Straße ..... hat zu TOP ...... in der Versammlung vom ............... die Vereinbarung getroffen, bei Anträgen nach §§ 23 Abs. 4, 43 Abs. 1 Nr. 4 WEG ausschließlich die Entscheidung des Deutschen Ständigen Schiedsgerichts für Wohnungseigentumssachen in Leipzig zu suchen. Diese Vereinbarung wurde .... am ..... als Inhalt des Sondereigentums gem. § 10 Abs. 2 WEG in das Grundbuch eingetragen.



Folgende Unterlagen werden übersandt:



Vereinbarung zu TOP ...... der Versammlung vom ................................................... in Kopie



Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung vom .................................................. in Kopie



Schiedsvereinbarung mit dem Verwalter vom .......................................................... in Kopie



�(Muster 12)



An das Deutsche Ständige Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen in Leipzig Richard�Bogue�Str. 2



04425 Taucha bei Leipzig



Betr.: Ständiges Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen (Vereinbarung Einzelfallentscheidung bei Zahlungsansprüchen der Wohnungseigentümer)



Ort, den



Die Wohnungseigentümergemeinschaft in ....... Straße ....... hat zu TOP .............. in der Versammlung vom ........ die Vereinbarung getroffen, bei gerichtlicher Durchsetzung von Zahlungsansprüchen der Wohnungseigentümer ausschließlich das Deutsche Ständige Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen in Leipzig anzurufen. Diese Vereinbarung wurde am ......... als Inhalt des Sondereigentums in das Grundbuch eingetragen.



Folgende Unterlagen werden übersandt:



Vereinbarung zu TOP ....... der Versammlung vom .................................................. in Kopie



Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung vom .................................................. in Kopie





(Muster 13)



An das Deutsche Ständige Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen in Leipzig 

Richard-Bogue-Str. 2



04425 Taucha bei Leipzig



Ort. den



Betr.: Ständiges Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen (Vereinbarungsersetzender Mehrheitsbeschluß zur ausschließlichen Teilnahme am Schiedsverfahren)



Die Wohnungseigentümergemeinschaft in ....... Straße ....... hat zu TOP ........... in der Versammlung vom .................. beschlossen, in allen Streitigkeiten der Wohnungseigentümer grundsätzlich und ausschließlich das Deutsche Ständige Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen in Leipzig anzurufen.



Der Beschluß wurde beim Wohnungseigentumsgericht nicht angefochten.



Folgende Unterlagen werden übersandt:



Beschluß zu TOP ....... der Versammlung vom .......................................................... in Kopie



Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung ..........................................................in Kopie



�(Muster 14)



An das

Deutsche Ständige Schiedsgericht

für Wohnungseigentumssachen in Leipzig

Richard�Bogue�Str. 2



04225 Taucha bei Leipzig



Ort. den



Betr.: Ständiges Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen (Vereinbarungsersetzender Mehrheitsbeschluß für Einzelfallentscheidung bei Beschlußanfechtung)



Die Wohnungseigentümergemeinschaft in ...... Straße ........ hat zu TOP .................... in der Versammlung vom	beschlossen, bei Anträgen nach §§ 23 Abs. 4, 43 Abs. 1 Nr. 4 WEG ausschließlich die Entscheidung des Deutschen Ständigen Schiedsgerichts in Leipzig zu suchen.



Der Beschluß wurde nicht angefochten.



Folgende Unterlagen werden übersandt:



Beschluß zu TOP ............ der Versammlung vom ........................................................... in Kopie



Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung vom ........................................................ in Kopie





(Muster 15)



An das Deutsche Ständige Schiedsgericht 

für Wohnungseigentumssachen in Leipzig 

Richard�Bogue�Str. 2



04425 Taucha bei Leipzig



Ort, den



Betr.: Ständiges Schiedsgericht in Wohnungseigentumssachen (Vereinbarungsersetzender Mehrheitsbeschluß für alle Fälle von Zahlungsansprüchen)



Die Wohnungseigentümergemeinschaft in ............ Straße ...... hat zu TOP ........  in der Versammlung vom	 den Beschluß gefaßt, in allen Fällen der gerichtlichen Durchsetzung von Zahlungsansprüchen der Wohnungseigentümer ausschließlich das Deutsche Ständige Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen in Leipzig anzurufen.



Der Beschluß wurde nicht angefochten.



Folgende Unterlagen werden übersandt:



Beschluß zu TOP .................... der Versammlung vom ............................................... in Kopie



Teilungserklärung, und Gemeinschaftsordnung vom .................................................... in Kopie









(Muster 16)



An das Deutsche Ständige Schiedsgericht 

für Wohnungseigentumssachen in Leipzig 

Richard-Bogue-Str. 2



04225 Taucha bei Leipzig



Ort, den



Betr.: Ständiges Schiedsgericht für Wohnungseigentumssachen (Vereinbarungsersetzender Mehrheitsbeschluß für Einzelfallentscheidung in einem bestimmten Rechtsstreit)



Die Wohnungseigentümergemeinschaft in ...... Straße ................. hat zu TOP ............ in der Versammlung vom ......... beschlossen, den Streit zwischen .................................... über ausschließlich durch das Deutsche Ständige Schiedsgericht in Leipzig entscheiden zu lassen.



Der Beschluß wurde nicht angefochten.



Folgende Unterlagen werden übersandt:



Beschluß zu TOP ................... der Versammlung vom ............................................... in Kopie



Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung vom .................................................... in Kopie






